
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 Oö. VlbG 2015 § 2
 Oö. VlbG 2015 - Oö. Verlautbarungsgesetz 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.07.2021

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet:

1. Kundmachung: die Verlautbarung (Z 2) bestimmter Rechtsakte durch deren vollständige inhaltliche Wiedergabe;

2. Verlautbarung: die für die Allgemeinheit bestimmte Verö6entlichung bestimmter Rechtsakte (Kundmachung im

Sinn der Z 1) einschließlich verschiedener rechtserheblicher Hinweise (Verlautbarungshinweise).

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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